
�bührenorc;tnung
für Parkuhren und Parkscheinautomaten 

irn Gebiet cter ·aemei nde Langerwehe 
(Parkgebührenordnung) 

, vom 14.08.1992 

Aufgrund des § 6 a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes vom 19.12.1"952 (BGBl. I
s. 837) in der z. Zt. gültigen Fassung und § 1 der Verordnung des Landes Nord
rhein-Westfalen vom 04.02.1981 über die Ermächtigung zum Erlaß von Gebühren
ordnungen nach§ 6 a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes (GV.NW. S.. 48), in 
Verbindung mit § 38 B u<:;hst abe b des Gesetzes über Aufbau und Befugni-sse der 
Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (08G) - in der Fassung der Bekannt
machung vom 13.05.198·0- (SGV.NW. 2060) - hat der Rat. der Gemeinde Langerwehe in 
seiner Sitzun9 vom 17 .06.1992 folgende Gebührenordnung beschlossen„ die von· 
der Gemeinde Langerwehe als örtliche Ordn_ungsbehörde erlassen wird: 

§ 1

(1) Soweit das Parken auf öffehtli.chen Straßen und .Plätten der Gemeinde 
Langer�he nur wanrend des Laufes einer Parkuh.r oder eines Parkschein
automaten zur Überwachung der Parkzeit zulässig ist, werden Gebühren nach

·Maßgabe dieser ParkgebOhrenordnung erhoben. Um die Nutzung des Parkraumes
auf diesen Plätzen und Straßen durch eine möglichst große Anzahl von Ver
kehrste11nehmern zu gewähr1eisten, werden die Gebühren entsprechend dem 
Wert ees Parkraumes für <Jen Benutzer nach Maßgabe·des Absatzes 2 festge
setzt. 

(2) Die Gebühren für die aenutzung cff:lr Parkuhren und- Parkscheinautomaten auf 
den Plätzen und Straßen im Gemeindegebiet Langerwehe werden mit 0,50 DM je 
an.gefangene halbe Stunde festge$etzt. 

(3) Die Höchstparkdauer �trägt 2 Stunden.

§ 2

Die Gebtlhrenqrdung tritt einen Tag nac:h ihreF Bek�nntmachung in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 

D1e- vor5teh;ende· Gebührenordnun.g wird hiermit öffent lieh bekanntgemacht. 

Es wird darauf h:1ngewiesen, daß eine Verletzung_ von Verfahrens- oder Formvor
schriften der Gemeindeo.rdnuni. für das- Land Nordrhein-Westfalen (GO.NW) beim 
Zustandekommen dieser Gebührenordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Be
kanntmachung ni<;ht mehr geltend gemacht werden· kann, es se1 denn: 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Satzung oder Qie sons-tige-ortsrechtl1ch,e Bestimmung ist nicht 

ordnungsgell'läß öffentlich bekanntgemacht worden, 
·c) der Gemeindedirektor· hat den Rat:;bescrrlu� vorher beanstandet oder
q) der Form- öder Verfahr�nsmangel ist gegenüber de-r Gemeinde- vorher gerü9t

und dabei die- verletzte·Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die deri Mangel e�sibti 

Langerwehe, den 1'4.08.1992 · , f;� 
( Fiedler ) 


